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Stellungnahme des Automobil Clubs der Schweiz ACS zu den        

Verkehrsvorlagen der Sommersession 2026 der eidgenössischen 

Räte 

 

Nationalrat 

 Zustimmung Ablehnung 

24.3696 n Mo. Suter. Lärmradargeräte. Gesetzliche 

Grundlagen schaffen  

 

Der ACS lehnt diese Motion mit folgender Begründung 

ab: 

• Generell Massnahmen zur Reduktion von unnöti-

gem Lärm für den ACS wichtige Anliegen, sofern 

diese aus seiner Sicht sinnvoll und zielführend sind. 

• Aus unserer Sicht sind die jetzigen Vorschriften für 

die Zulassung von Fahrzeugen strikt genug, auch in 

Bezug auf die Lärmemission der Motoren. Wenn 

sich Fahrzeugführerinnen und -führer nicht korrekt 

verhalten, gibt es bereits heute genügend gesetzli-

che Möglichkeiten solche Tatbestände zu ahnden.  

• In diesem Zusammenhang ist es uns wichtig festzu-

halten, dass die technologische Entwicklung in Be-

zug auf die Motorengeräusche enorme Fortschritte 

gemacht hat und weiter in Richtung von noch leise-

ren Motoren geht. Zudem werden Motorfahrzeuge 

international entwickelt und können bereits heute 

nur importiert werden, wenn sie die hiesigen Ge-

setzgebungen, auch bezüglich Lärmemissionen, ein-

halten.  

 

 

 

24.3740 n Mo. Glättli 

24.3741 n Mo. Grossen Jürg 

24.3742 n Mo. Knutti 

Elektroauto-Ladestationen dort fördern, wo es für die 

Stromspeicherung Sinn macht 

 

Der ACS lehnt diese Motionen mit folgender Begrün-

dung ab: 

• Der ACS steht für Technologieoffenheit und für die 

freie Wahl des Transportmittels. Dies gilt auch für 

die Wahl der Antriebsart von Fahrzeugen. Deshalb 
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lehnt er die spezifische Förderung von Elektro-La-

destationen ab.  

• Zudem hat das Parlament die finanzielle Förderung 

von Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge im 

Rahmen der Teilrevision des CO2-Gesetzes 2024 ab-

gelehnt. Die Motionen stehen also auch im Wider-

spruch zu diesem Entscheid.  

 

24.3964 n Po. Tuosto. Beschleunigung der Verkehrsver-

lagerung in den grenzüberschreitenden Regionen und 

Agglomerationen 

 

Der ACS lehnt dieses Postulat mit folgender Be-grün-

dung ab: 

• Der Nationalstrassen- und Agglomerationsfonds 

(NAV) dient dazu sicherzustellen, dass die wach-

sende Mobilität auf den Autobahnen und in den 

Städten bewältigt und langfristig finanziert werden 

kann. Der Schaffung des Fonds mit diesem Zweck 

hat das Schweizer Stimmvolk am 12. Februar 2017 

mit 61,9 % zugestimmt. Deshalb lehnt der ACS jegli-

che Zweckentfremdung der Gelder aus dem NAV 

grundsätzlich ab.  

• Für finanzielle Beiträge, welche die Bahninfrastruk-

tur betreffen, gibt es den Bahninfrastrukturfonds 

(BIF).  

• Die Finanzierung von grenzüberschreitenden Infra-

strukturausbauten ist vom Bund so geregelt, dass 

jeder Partner die Kosten übernimmt, die in seinem 

Land anfallen.  
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Ständerat 
 Zustimmung Ablehnung 

25.049 n. BRG. Mobilitätsdateninfrastruktur  

(MODIG). Bundesgesetz 

 

Der ACS unterstützt grundsätzlich das vom Bundesrat 

vorgeschlagenen Gesetz unter Berücksichtigung der 

folgenden Vorbehalte: 

• Grundsätzliche unterstützt der ACS Aktivitäten und 

Massnahmen – wie beispielsweise ein effizientes 

Mobilitätssystem – mit denen die Nutzung der Ver-

kehrsinfrastruktur optimiert werden kann. 

• Wir hegen jedoch unsere Zweifel bezüglich der Her-

angehensweise beim Aufbau der geplanten Daten-

infrastruktur, da dieser den diversen Mobilitätsan-

bietern überlassen werden soll, die später von den 

Investitionen des Bundes in MODIG finanziell profi-

tieren werden. 

• Zudem befürchtet der ACS, dass die Diversität der 

teilnehmenden Mobilitätsanbieter nicht umfang-

reich genug sein könnte, um die Ziele, welche in 

diese Dateninfrastruktur MODIG gesetzt werden,  

erfüllen zu können.  

 

 

 

25.4402 n Mo. KVF-N. Digitalisierung der Führer-

ausweise 

 

Der ACS befürwortet diese Motion mit folgender Be-

gründung: 

• Der ACS ist der Auffassung, dass auch im Bereich 

Führerausweis die Digitalisierung keinen Halt ma-

chen sollte und deshalb ein digitaler Führerausweis 

eingeführt werden sollte, der die gleiche Gültigkeit 

hat, wie das entsprechende physische Dokument. 

• Dabei muss aber sichergestellt werden, dass der 

Datenschutz und die Datensicherheit gewährleistet 

bleiben. 

 

 

 

 

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an David Kalensky, Generalsekretär ACS,  

david.kalensky@acs.ch, Tel. 031 328 31 08. 
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